
Aktivrente: Darum fehlte Steuervorteil
im Januar oft noch

Pünktlich zum Jahresbeginn ist
die sogenannte Aktivrente an
den Start gegangen. Sie ermög-
licht es Ruheständlern, die die
Regelaltersgrenze bereits er-
reicht haben, bis zu 2.000 Euro
pro Monat steuerfrei hinzuzu-
verdienen. Das soll dem Fach-
kräftemangel in Deutschland
entgegenwirken.
Doch manch einer, der von

dem Angebot Gebrauch ge-
macht hat, hat sich im Januar
verwundert die Augen gerieben
- weil der Arbeitslohn zunächst
ganz normal und ohne erkenn-
baren Vorteil besteuert wurde.
Was ist da los?

Ursache liegt im zeitlichen
Ablauf der Gesetzgebung
„Tatsächlich liegt die Ursache
weniger bei denArbeitgebern als
im zeitlichen Ablauf der Gesetz-
gebung“, sagt Daniela Karbe-
Geßler vomBundderSteuerzah-
ler. Weil die entsprechende
steuerliche Regelung spät im
Jahr verabschiedet wurde, sei
kaum Zeit für die praktische

Umsetzung geblieben.
Lohnabrechnungsprogram-

me hätten nicht mehr angepasst

werden können, zentrale Ausle-
gungsfragen seien erst imFebru-
ar von der Finanzverwaltung ge-

klärt worden. Doch erst damit
können Softwareanbieter ihre
Programme final adaptieren,
testen und freigeben. Darum
war eine flächendeckende Um-
setzung zum 1. Januar schlicht
nicht möglich.

Steuerlicher Vorteil ist
lediglich aufgeschoben
Für Betroffene stellt sich nun
aber die Frage: Ist das zu viel ein-
behaltene Geld jetzt verloren?
Die klare Antwort lautet dem
Bund der Steuerzahler zufolge:
nein. Wurde im Januar zu viel
einbehalten, erfolgt eine Korrek-
tur.
Sobald die erforderlichen

Software-Updates eingespielt
sind, führen die meisten Ab-
rechnungssysteme automa-
tisch eine sogenannte Rück-
rechnung durch. „Der betroffe-
ne Monat wird neu berechnet,
und die zu viel einbehaltene
Lohnsteuer wird mit einer der
nächsten Gehaltsabrechnun-
gen erstattet“, erklärt Daniela
Karbe-Geßler.

Arbeitgeber korrigieren, so-
bald es technisch möglich ist
„Arbeitgeber warten üblicher-
weise nicht bis zum Jahresende,
sondern korrigieren, sobald es
technisch möglich ist“, so die
Steuer-Expertin. Nur in Aus-
nahmefällen - etwa wenn das
Arbeitsverhältnis bereits been-
det wurde und es keine weitere
Lohnzahlung gibt - erfolgt die
Erstattung erst über die Einkom-
mensteuererklärung im Folge-
jahr.
Wann genau die Rückzahlung

erfolgt, hängt vom jeweiligen
Abrechnungssystem und vom
Zeitpunkt desUpdates ab. In vie-
len Fällen dürfte die Korrektur
ein oder zwei Monate nach Be-
reitstellung der technischen An-
passung sichtbarwerden. Für die
Betroffenen bedeutet das vor al-
lem eines: Siemüssen sich inGe-
duld üben. Um einen dauerhaf-
ten finanziellenNachteil handelt
es sich damit aber für keinen der
Betroffenen, sondern lediglich
um eine zeitliche Verschiebung
des steuerlichen Vorteils. (DPA)

Im Unruhestand? Wer das reguläre Renteneintrittsalter bereits er-
reicht hat und trotzdem weiterarbeitet, kann bis zu 2.000 Euro
seines Lohns steuerfrei einstreichen. FOTO: JAN WOITAS/DPA/DPA-MAG
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BEI UNS SCHMECKT
DER FRÜHLING
NACH FRISCHEM
SPARGEL!
OstersonntagOstersonntag, 5. April 2026, außerdem
Sonntag den 19. und 26. April sowie
den 3., 17. und 24. Mai 2026
jeweils von 12:00 bis 14:30 Uhr

Unser Spargelbuffet vereint klassische Spargelküche
mit ausgewählten Getränken und Kaffeespezialitäten – perfekt
für einen genussvollen Sonntag mit Familie und Freunden.

Telefon: 05374–955 150
E-Mail: info@roth-catering.de
online: www.roth-catering.de
* Eine Stornierung der Tickets ist ausschließlich möglich, wenn beim Kauf eine

Ticketversicherung abgeschlossen wurde. Bitte beachten Sie hierzu die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Versicherung.

ALLE INFOS! 

HIER IM BUCHEN*
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